
 
 

Das Spielmobil 
des 

Fachbereiches Bildung, Jugend & Soziales 
der Stadt Gevelsberg 

    

   
 
 

Informationen zu Vermietung und Ausstattung     
 

 
Sie beabsichtigen, das Spielmobil des Fachbereiches Bildung, Jugend 
und Soziales der Stadt Gevelsberg zu mieten.  
 
Mit dieser Information zum Spielmobil möchten wir Ihnen die wichtigsten 
Erläuterungen zur Vermietung mitteilen.  



  

Anhänger (Spielmobil) 
 
Das Spielmobil ist ein gebremster Anhänger mit den Ausmaßen von  
3,89 m Länge (incl. Deichsel), 2,12 m Breite und einer Höhe von 2,74 m.  
 
Das Spielmobil kann von einem entsprechenden Fahrzeug mit Anhän-
gerkupplung und einer Zuglast von mindestens 1050 kg gezo-
gen/bewegt werden. 
 
Für den Anhänger besteht eine Haftpflichtversicherung.  
 
Vor dem Betreten des abgekuppelten Anhängers sind unbedingt die 
Stützen an allen vier Ecken des Hängers auszuklappen. 
 
Das Inventar des Anhängers entnehmen Sie bitte der Checkliste. 
 
Für das Ausladen und Auspacken der Spielgeräte benötigen Sie  
ca. ½  Stunde – für das Verstauen und Einräumen kalkulieren Sie bitte 
ca. eine ¾  bis 1 Stunde ein. 
 
Alle Spielgeräte und sonstige Gerätschaften haben in dem Anhänger  
ihren Platz. Die Wände/Regale und Kisten sind entsprechend beschrif-
tet. Im Interesse aller Beteiligten ist es unbedingt erforderlich, alle Ge-
genstände wieder an den richtigen Platz zu verstauen. 
 
 

Mietbedingungen 
 
Die Vermietung des Spielmobils erfolgt vorrangig im Zuständigkeitsbe-
reich des Fachbereiches Bildung, Jugend und Soziales an Schulen, Ju-
gendgruppen, Vereine, Verbände und Institutionen in der Stadt Gevels-
berg. Eine Vermietung an o. g. Gruppierungen außerhalb von Gevels-
berg ist nachrangig. Ausgeschlossen ist die Vermietung zu gewerblichen 
Zwecken sowie die Weitergabe an Dritte. 
 
Der Anhänger dient ausschließlich dem Transport der Spielgeräte. Eine 
anderweitige Nutzung ist nicht gestattet.  
 
In dem Anhänger darf nicht geraucht werden. 
 
Die Mietgebühren entnehmen sie bitte der Anlage 1. 
 



  

Zusätzlich zu der Mietgebühr ist eine Kaution in Höhe von 200,00 €uro 
zu zahlen. Diese erhalten Sie zurück, wenn Sie den Anhänger und die 
Ausstattungsgegenstände in ordnungsgemäßem Zustand an den Ver-
mieter zurückgeben. 
 
Die Mietgebühr und die Kaution sind vor der Ausleihe zu bezahlen. 
 
Als Mieter sind Sie für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Spielmobils 
incl. der Ausstattungsgegenstände verantwortlich. Achten Sie bitte auch 
darauf, dass die Spielgeräte nicht zweckentfremdet benutzt oder gar 
mutwillig zerstört werden. 
 
Alle Geräte sind nach dem Gebrauch und vor dem Einräumen von gro-
ber Verschmutzung zu reinigen. 
 
Der Mieter haftet für Schäden, die durch den unsachgemäßen Umgang 
am Spielmobil entstehen und verpflichtet sich, die dadurch entstehenden 
Kosten der Instandsetzung zu übernehmen! 
 
Werden aufgrund der Ausleihe Reparaturen bzw. Instandsetzungsarbei-
ten notwendig, so werden diese nur in einer Fachwerkstatt und nur mit 
Originalersatzteilen durchgeführt. Die Kosten hat der Mieter zu tragen. 
 
Für Kosten, die aus Unfällen und dadurch hervorgerufenen weitergehen-
den Schäden entstehen, haftet die Stadt Gevelsberg nicht.  
 
Von Ansprüchen, die aus dem Gebrauch des Spielmobils gegen die 
Stadt Gevelsberg erhoben werden, stellt der Mieter die Stadt Gevelsberg 
frei.  
 
Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist das Spielmobil beim 
Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales (Schulstrasse 13) abzuholen 
und dort auch wieder abzugeben. Bei der Über- und Rückgabe findet ei-
ne gemeinsame Überprüfung des Anhängers und des Inventars durch 
Mieter und Vermieter statt.  
 
Schadenersatzansprüche gegen die Stadt Gevelsberg können nicht er-
hoben werden, wenn der Vertrag nicht erfüllt werden kann:  
 
v wegen höherer Gewalt oder  

v wegen eines technischen Defektes des Anhängers. 
 



  

Zur Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes während der Nacht-
zeit (22.00 bis 6.00 Uhr) muss der verschlossene Anhänger in einer (ab-
geschlossenen) Garage, auf einem bewachten Parkplatz oder auf einem 
umfriedeten Hof abgestellt werden.  
 
Für den Mieter und die MitfahrerInnen besteht seitens der Stadt Gevels-
berg keine Versicherung! 
 
Für den Mieterer und die Nutzer des Spielmobils besteht seitens der 
Stadt Gevelsberg keine Versicherung! 



Checkliste  
zum Spielmobil  

des 

Fachbereiches Bildung, Jugend u. Soziales  
der Stadt Gevelsberg 

 

Inventar des Anhängers 
 
Im Spielmobil sind vorhanden:  
 

Bezeichnung Anzahl Ausleihe Rückgabe 

    Aktions-Set (je 4 Stäbe/Ringe/Pellonen) 1   

Badminton-Schulset 1   

Ballfangspiel 5   

Belly-Bumper 2   

Bowling-Spiel 1   

Catchball 5   

Doppelanspitzer 1   

Doppel-Pedalo 2   

Einzel-Pedalo 2   

Frisbee 5   

Fußball 3   

Großer Kreisel 1   

Hockeyset 1   

Hockeytore 2   

Hüpfsack gelb 1   

Hüpfsack rot 1   

Hüpfsack blau 1   

Hüpfsack grün 1   

Moonhopper 4   

Multibox 5   

Rasen-Ski 2   



Bezeichnung Anzahl Ausleihe Rückgabe 

Rundtau 2   

Schwungtuch groß 1   

Schwungtuch klein 1   

Seilchen 20   

Softball 3   

Sommer-Ski 4   

Stelzen 5   

Straßenmalkreide 10   

Torwand 1   

U-Scooter 2   

Vier Gewinnt groß 1   

Wippbrett 1   

Ziehtau, 10 m 1   

Ziehtau, 23 m 1   

Zielwurfwand 1   

Zubehör im Anhänger:    

Abdeckplane 2   

Ballpumpenset 2   

Erste-Hilfe-Tasche 1   

Kabeltrommel  3   

Festzeltgarnitur 1   

Luftgebläse 2   

Megaphon 1   

Pavillon 1   

Sonnensch. m. Ständ. 1   

Steckleiste 1   

Verlängerungsschnur 2   

Zusätzlich erhältlich:    

Button-Maschine    

Erbsenhau-Spiel    

Wurfspiele    

Klingeldraht    

Popcorn-Maschine    

Rollenrutschbahn    

Schoko-Wurf-Schleu.    
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